
1Satzung  

über die Erhebung von Elternbeiträgen als Benutzungsgebühr für die an den 

Grundschulen der Gemeinde Marienheide eingerichteten Offenen Ganztags-

schulen (Beitragssatzung OGS) 

vom 08. März 2006  

Präambel 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) und § 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10 1969 (GV. 
NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2004 (GV. NRW. S. 228), 
hat der Rat der Gemeinde Marienheide in seiner Sitzung am 07. März 2006 folgende 
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen als Benutzungsgebühr für die an den 
Grundschulen der Gemeinde Marienheide eingerichteten Offenen Ganztagsschulen 
beschlossen: 

§ 1 

Offene Ganztagsschule im Primarbereich 

(1) Gemäß dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder 
NRW vom 12.02.2003 „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“ (ABl. NRW. 
S. 45), in der Fassung des Runderlasses des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung NRW vom 26.02.2006, werden an den Grundschulen der Ge-
meinde Marienheide Offene Ganztagsschulen eingerichtet, soweit der Rat der 
Gemeinde hierfür einen Bedarf festgestellt hat und die Finanzierung der Offe-
nen Ganztagsschulen sichergestellt werden kann.  

(2) Die Offenen Ganztagsschulen bieten zusätzlich zum planmäßigen Unterricht 
an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen (außer an Samstagen, Sonn-
tagen und Feiertagen) und bei Bedarf in den Ferien Angebote außerhalb der 
Unterrichtszeit (außerunterrichtliche Angebote). Die außerunterrichtlichen An-
gebote werden in der Regel an allen Unterrichtstagen in einem festen zeitli-
chen Rahmen von spätestens 8 Uhr bis 16 Uhr, evtl. auch länger, mindestens 
aber bis 15 Uhr durchgeführt. 

§ 2 

Teilnahmeberechtigung, Anmeldung, Abmeldung, Ausschlussgründe 

(1) Die Teilnahme ist freiwillig. Die Schüler können nur die Offene Ganztagsschu-
le der Grundschule besuchen, an der sie zum Schulunterricht angemeldet 
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sind. Über Ausnahmen hiervon entscheidet der Bürgermeister. Ein Rechtsan-
spruch auf Aufnahme, über die die Schulleitung entscheidet, besteht nicht. Für 
die Offene Ganztagsschule Marienheide entscheiden die Schulleitungen der 
Gemeinschaftsgrundschule Marienheide und der Katholischen Grundschule 
Marienheide einvernehmlich. Kann Einvernehmen nicht erzielt werden, ent-
scheidet der Bürgermeister. Die Aufnahme erfolgt im Umfang der bestehenden 
Kapazitäten. Soweit notwendig, trifft der Bürgermeister in Abstimmung mit den 
Schulleitungen und dem Träger des Betreuungsangebots eine die Schulleitun-
gen bindende Aufnahmeregelung. Widersprechen Erziehungsberechtigte der 
Entscheidung der Schulleitungen, entscheidet der Bürgermeister. 

(2)  Die Anmeldung wird durch Abschluss eines Betreuungsvertrags zwischen den 
Erziehungsberechtigten und der Gemeinde Marienheide, vertreten durch den 
Bürgermeister, rechtswirksam. Der Bürgermeister kann die Schulleitungen er-
mächtigen, die Betreuungsverträge für die Gemeinde zu unterzeichnen. Mit 
Abschluss des Vertrags wird der Inhalt dieser Satzung anerkannt.  

(3)  Die Anmeldung verpflichtet zum Besuch der Offenen Ganztagsschule für die 
Dauer eines Schuljahrs (1. Schultag bis letzter Ferientag vor dem darauf fol-
genden Schuljahr). Sie verlängert sich automatisch, wenn der Schüler nicht bis 
zum 28. Februar des laufenden Schuljahrs schriftlich bei der Schulleitung der 
Schule abgemeldet wird, an der er zum Schulunterricht angemeldet ist. 

(4) An- und Abmeldungen während des laufenden Schuljahr sind nur in begründe-
ten Ausnahmefällen jeweils zum ersten eines Monats möglich (z. B. Woh-
nungswechsel, unvorhersehbare Förder- und Betreuungsbedarfe, Erkrankung 
von mehr als vier Wochen). 

(5) Ein Schüler kann von der Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule aus 
wichtigem Grund ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Grund liegt u.a. vor,  
wenn das Verhalten des Schülers ein weiteres Verbleiben nicht zulässt, der  
Schüler das Angebot nicht regelmäßig wahrnimmt, den Beitragszahlungen 
nicht nachgekommen wird oder die Angaben, die zur Aufnahme geführt ha-
ben, unrichtig waren bzw. sind. Über den Ausschluss entscheiden der Träger 
des Betreuungsangebots, die Schulleitung und der Schulträger gemeinsam. 

§ 3 

Elternbeiträge 

(1) Für den Besuch der Offenen Ganztagsschule wird von den Erziehungsberech-
tigten eine Benutzungsgebühr in Form von Elternbeiträgen erhoben. Beitrags-
zeitraum ist das Schuljahr. Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten 
der Offenen Ganztagsschule nicht berührt. Für das Mittagessen – es ist im 
Beitrag nicht eingeschlossen -  wir ein gesondertes Entgelt verlangt. Ebenfalls 
nicht enthalten sind die im Rahmen des Besuchs der Offenen Ganztagsschule 
entstehenden Fahrkosten, die von den Erziehungsberechtigten zu tragen sind.  

 Der Elternbeitrag richtet sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Eltern. Lebt das Kind mit nur einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die 
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Stelle der Eltern. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern 
ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kinder-
geld gezahlt, treten diese Personen, die diese Leistung erhalten, an die Stelle 
der Eltern. Es wird ein Jahresbeitrag festgesetzt, der in 12 monatlichen Teilbe-
trägen fällig ist. Die Höhe des Beitrags ergibt sich aus der als Anlage beigefüg-
ten Elternbeitragstabelle, die Bestandteil dieser Satzung ist.   

(2)  Die Elternbeiträge werden von der Gemeinde Marienheide als Schulträger 
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und erhoben. Die Gemeinde Marien-
heide ist berechtigt, sich zur Erhebung der Elternbeiträge Dritter zu bedienen. 
Bei Aufnahme und danach auf Verlangen, haben die Eltern schriftlich an-
zugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe nach der Anlage zu 
Abs. 1 ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne Angaben zur Ein-
kommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis, ist der höchste Eltern-
beitrag zu leisten.  

(3) Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Einstufung in eine andere 
Einkommensgruppe führen können, sind unverzüglich mitzuteilen. Der Eltern-
beitrag wird ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festge-
setzt. 

(4)  Wird ein Schüler im Laufe des Schuljahres aufgenommen oder scheidet er 
aus, wird der Elternbeitrag anteilig erhoben. Beim Ausscheiden erfolgt keine  
anteilige Beitragsrückerstattung für den laufenden Monat. Außer beim Aus-
scheiden ergeben sich keine Anspruchsgrundlagen für eine Beitragsrücker-
stattung. 

(5) Ordnungswidrig handelt, wer die in diesem Paragraphen wegen der Zuord-
nung in die Einkommensgruppen nach der Anlage zu Abs. 1 geforderten An-
gaben unrichtig oder unvollständige macht, oder seiner Mitteilungspflicht nach 
§ 5 Abs. 3 dieser Satzung nicht nachkommt. Die Ordnungswidrigkeit kann auf-
grund dieser Satzung mit einer Geldbuße bis zu 1 000 € bei Vorsatz und bis 
zu 500 € bei Fahrlässigkeit geahndet werden.  

2§ 4 

Berechnung der Elternbeiträge 

(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte 
der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 Einkommensteuergesetz. Ein Aus-
gleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zu-
sammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 

(2) Dem Einkommen im Sinne des Abs. 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhalts-
leistungen sowie die zur Deckung des Lebensunterhalts bestimmten öffentli-
chen Leistungen für die Eltern und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt 
wird, hinzuzurechnen. 
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(3) Das Kindergeld sowie der Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz 
und entsprechenden Vorschriften, und das Erziehungsgeld nach dem Bun-
deserziehungsgeldgesetz sind nicht hinzuzurechnen. 

(4) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder auf 
Grund der Ausübung eines Mandats und steht ihm auf Grund dessen für den 
Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle 
eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzu-
versichern, dann ist dem nach den Absätzen 1 bis 3 ermittelten Einkommen 
ein Betrag von 10 von Hundert der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsver-
hältnis oder auf Grund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 

(5) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommens-
teuergesetz zu gewährenden Freibeträge von dem nach den Absätzen 1 bis 4 
ermittelten Einkommen abzuziehen. 

(6) Maßgebend ist das Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres. Ab-
weichend von Satz 1 ist das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats 
zugrunde zu legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist 
als das Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres. In diesem Fall 
sind den ermittelten Einkünften auch Einkünfte, die zwar nicht im letzten Mo-
nat bezogen wurden, aber im laufenden Jahr anfallen, hinzuzurechnen. Soweit 
das Monatseinkommen nicht bestimmbar ist, ist abweichend von Satz 2 auf 
das zu erwartende Jahreseinkommen abzustellen.“ 

§ 5 

Beitragsermäßigung, Beitragsbefreiung 

Besucht mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 3 Abs. 1 die-
ser Satzung an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Offene Ganztagsschule 
der Gemeinde Marienheide, so ermäßigt sich der Elternbeitrag für das zweite Kind 
auf 50 %. Jedes weitere Kind wird von der Beitragspflicht befreit. Die Beitragsermä-
ßigung/Beitragsbefreiung wird auf Antrag für ein Schuljahr gewährt und ist ab der 
Antragstellung wirksam. Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem der Ermäßigungs-
grund/Befreiungsgrund entfällt. Die Beitragspflichtigen haben den Wegfall des Ermä-
ßigungs-/Befreiungsgrunds der Gemeinde Marienheide unverzüglich mitzuteilen. 

§ 6 

Beitragspflicht, Fälligkeit 

(1)  Beitragspflichtig sind die Erziehungsberechtigten des Schülers. 

(2) Die Beitragspflicht entsteht mit der Aufnahme des Schülers an eine Offene 
Ganztagsschule der Gemeinde Marienheide, und zwar für ein Schuljahr. § 5 
dieser Satzung ist zu berücksichtigen.  
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(3) Die Elternbeiträge sind nach Zustellung des Beitragsbescheids fällig und zum 
1. jeden Monats zu entrichten. 

3§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Anlage zu § 3 Abs. 1 der Satzung:

Elternbeitragstabelle 

Einkommens- 
gruppe 

Bruttojahres- 
einkommen 

monatlicher Eltern- 
beitrag 

für das 1. Kind* 

1 bis   12 271 €   15 € 
2 bis   24 542 €   20 € 
3 bis   36 813 €   40 € 
4 bis   49 084 €   70 € 
5         bis   61 355 € 110 € 
6        über 61 355 € 150 € 

*Für das zweite und weitere Kinder Beitragsermäßigung/Beitragsbefreiung gem. § 5 
der Satzung. 
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